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11 -11'15 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationllr:ltcs X V!!. Gcset:!gcbungspe~!o(k 

A n t rag 

der Abgeordneten Hesoun, Dr.Feurstein 

und Genossen 

No. .li/i.:? .... J A 
Präs.: 2 8. J UNI 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungs-

gesetz, das Mutterschutzgesetz 1979 und das Eltern-Karenzurlaubs-

gesetz geändert werden 

Der ~ationalrat nöge beschließen: 

Bundessesetz VOD ........... 1990, Dit deD d3S Ausländerbeschäfti-

gunssgesetz, das ~utterschutzgesetz 1979 u~d das Eltern-Karenzur

laubssesetz geände~t werden 
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Der ~dtionalrat hat beschlossen: 

Art i k eIl 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBI.Nr. 218/1975, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl.Nr. 253/1989, wird wie folgt 

geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 wird der Punkt am Ende der lit. g durch einen 

Strichpunkt ersetzt. Folgende lit. h, i, j und k werden ange

fügt: 

"hl Ausländer, für die das Bundesgesetz über die Gleichstel

lung von südtirolern mit österreichischen Staatsbürgern auf 

bestinnten Verwaltungsgebieten, BGBI.Nr. 57/1979, gilt, hin

sichtlich ihrer Tätigkeit als Außerordentliche Cniversitäts

professoren, Universitäts- oder Hochschulassistenteni 

il Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Honorarprofesso

ren, Gastprofessoren, Lektoren, Instruktoren, Lehrbeauftragte 

oder Vertragsassistenten an esterreichischen Universitäten, ar. 

der Akadenie der bildenden Künste oder an Kunsthochschulen; 

j) Ausländer hinsichtlich ihrer Tätigkeit i~ Rahmen von Aus

und Weiterbildungs- oder Forschungsabkonnen mit den Euro

päischen Geneinschafteni 
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k) Ausländer italienischer staatsangehörigkeit, die in der 

Region Trentino-Südtirol das aktive Wahlrecht zu sämtlichen 

politischen Vertretungskörpern besitzen oder bei Erreichung 

des gesetzlichen Mindestalters besitzen würden, bei Aufnahme 

elner Beschäftigung in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg 

unter der Voraussetzung, daß Gegenseitigkeit besteht." 

2. Im § 2 Abs. 2 werden das Wort "oder" am Ende der 1it. c durch 

einen Beistrich und der Punkt am Ende der 1it. d durch das 

Wort "oder" ersetzt und folgende lit. e angefügt: 

He) überlassener Arbeitskräfte im Sinne des § 3 Abs. 4 des 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGBI.Nr. 196/1988." 

3. Im § 2 Abs. 3 entfällt das Wort "und" am Ende der lit.ai der 

Punkt am Ende der 1it. b wird durch einen Beistrich und durch 

das Wort "und" ersetzt und folgende lit. c angefügt: 

"cl in den Fällen des Abs. 2 lit. e auch der Beschäftiger im 

Sinne des S 3 Abs. 3 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes." 

4. § 3 Abs. 1 und 2 lauten: 

"(1) Ein Arbeitgeber darf, soweit in diesen Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist, einen Ausländer nur beschäftigen, wenn 

ihm für diesen eine Beschäftigungsbewilligung erteilt wurde 

oder wenn der Ausländer eine für diese Beschäftigung gültige 

Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungsschein besitzt. 

(2) Ein Ausländer darf, soweit in diesem Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt ist, eine Beschäftigung nur antreten und 

ausüben, wenn für ihn eine Beschäftigungshewilligung erteilt 

wurde oder wenn er eine für diese Beschäftigring gültige 

Arbeitserlaubnis oder einen Befreiungsschein besitzt." 

5. Dem § 3 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Die Beschäftigungsbewilligung ist vorn Arbeitgeber in 

Betrieb, eine Ausfertigung der Beschäftigungsbewilligung, der 

Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines von Ausländer an 

der jeweiligen Arbeitsstelle zur Einsichtnahme bereitzuhal-

ten." 

, 
i 
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6. § 4 Abs. 3 Z 2 und 3 lautet: 

"2. das inländische ärztliche Zeugnis oder ein gleichzuhalten

des ärztliches Zeugnis ausländischer stellen vorliegt, sofern 

dies gemäß S 5 Abs. 1 vorgesehen ist; 

3. das Zeugnis über eine ergänzende ärztliche Untersuchung 

vorliegt, sofern dies gemäß § 5 Abs. 2 vorgesehen ist:" 

7. Im § 4 Abs. 3 Z 5 und 14 wird vor dem bisherigen Text die 

Wendung "bei erstmaliger Beschäftigung des Ausländers im Bun

desgebiet, sofern es sich nicht um einen Grenzgänger mit Wohn

sitz im benachbarten Ausland handelt," eingefügt. 

8. § 4 Abs. 3 Z 8 lautet: 

"8. bei grenzüberschreitend überlassenen Arbeitskräften die 

Bewilligung zur grenzüberschreitenden Überlassung gemäß § 16 

Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes vorliegt;" 

9. § 4 Abs. 5 bis 8 lautet: 

"(5) soweit Kontingente (§ 12) festgesetzt sind, entfallen 

die Prüfung der Voraussetzungen nach Abs. 1 und die Anhörung 

der kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber 

und der Arbeitnehmer gemäß § 20 Abs. 2. Soweit Landeshöchst

zahlen (§§ 13 und 13a) festgesetzt sind, entfällt bis zum 

Erreichen von 80 vH der Landeshöchstzahl unter Anrechnu~g der 

geltenden Befreiungsscheine, Arbeitserlaubnisse, Beschäfti

gungsbewilligungen und Sicherungsbescheinigungen die Prüfung 

der Voraussetzungen nach Abs. 1. 

(6) eber bestehende Kontingente (§ 12) hinaus sowie nach tber

schreitung der Landeshöchstzahlen (§§ 13 und 13a) dürfen 

Beschäftigungsbewilligungen nur erteilt werden, wenn die 

Voraussetzungen der Abs. 1 und 3 vorliegen und 

1. a) bei Kcntingentüberziehung der Vernittlungsausschuß genäß 

§ 44a des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 

31!1969, in der jeweils geltenden Fassung, und 
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b) bei Uberschreitung der Landeshöchstzahl der Verwaltungs

ausschuß (§ 23) 

einhellig die Erteilung der Beschäftigungsbewilligung 

befürwortet, oder 

~. die Beschäftigung des Ausländers aus besonders wichtigen 

Gründen, insbesondere 

a) als Schlüsse 1 kraft zur Erhaltung von Arbeitsplätzen 

inländischer Arbeitnehmer, oder 

b) in Betrieben, die in strukturell gefährdeten Gebieten neu 

gegründet wurden, oder 

c) als dringender Ersatz für die Besetzung e1nes durch 

Ausscheiden eines Ausländers frei gewordenen Arbeits

platzes, oder 

d) im Bereich der Gesundheits- oder Wohlfahrtspflege 

erfolgen soll, oder 

3. öffentliche oder gesantwirtschaftliche Interessen die Be

schäftigung des Ausländers erfordern, oder 

4. die Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 in Verbindung nit Abs. 4 

gegeben sind. 

(7) Beschäftigungshewilligungen dürfen, soweit eine Höchstzahl 

für das gesante Bundesgebiet festgesetzt ist, nur unter der 

zusätzlichen Voraussetzung erteilt werden, daß diese Höchst

zahl nicht überschritten ~ird. 

(8) Uber Höchstzahlen gemäß § 13 hinaus kann der Bundesminister 

für Arbeit und Soziales bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände 

in Einzelfällen Beschäftigungsbewilligungen erteilen. Sonst 

dürfen über die Höchstzahlen gemäß § 13 hinaus Beschäftigungs

bewilligungen nur erteilt werden, wenn der Bundesminister für 

Arbeit und Soziales dies durch Verordnung für einzelne Berufs

gruppen oder Berufsarten oder für den Fall außergewöhnlicher 

Verhältnisse auf lokalen Arbeitsmärkten festlegt." 

9a. S 4. wird als Abs. 9 angefügt: 

(9) Bei Vorliegen einer Bewilligung zur grenzüberschreitenden 
tberlassung genäß § 16 Abs. 4 des Arbeitskräfteüberlassungsge

setzes entfallen die Prüfung der Voraussetzungen ·nach Abs. 1 

u~d 6 und die Anh6rung der kcllektivvertragsfähigen Kt~per

schaften der Arbeitgeber und der Arbeitnehner, des Vernitt

lungsausschusses cder des Ver~altungsausschusses gen~ß § 20 

Abs. 2." 

10. ~ach § 4a wird folgender § 4b sant Cberschrift eingefügt: 
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"Prüfung der Arbeits~arktlage -' § 4b. Die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes im Sinne des 

§ 4 Abs. 1 läßt die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung 

nur zu, wenn für den zu besetzenden Arbeitsplatz keine Ar

beitskräfte in folgender Reihenfolge vermittelt werden können: 

1. a) Inländer, 

b) Flüchtlinge gemäß § 1 Abs. ~ lit. a und Befreiungs

scheininhaber <gleichgestellte Ausländer), 

2. Ausländer, die 

a) einen Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenver

sicherung ausschließlich durch Beschäftigungsverhält

nisse im Inland erworben und im Falle eines Fortbezuges 

den Leistungsbezug nicht länger als drei Jahre unterbro

chen haben oder 

b) nach mehrjähriger Beschäftigung im Inland einen derar

tigen Leistungsanspruch erschöpft haben (begünstigte 

Aus länder) , 

3. a) Ausländer, bei denen berücksichtigungswürdige Gründe 

vorliegen, wie längerer rechtmäßiger Aufenthalt naher 

Familienangehöriger (Ehegatten und minderjähriger Kin

der) von Inländern, von gleichgestellten oder von begün

stigten Ausländern, 

b) Asylwerber, die im Besitz einer Bescheinigung über die 

vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 5 Abs. 4 des 

Bundesgesetzes über die Aufenthaltsberechtigung von 

Flüchtlingen im Sinne der Konvention über die Rechts

stellung der Flüchtlinge, BGBl. ~r. 126/1968, sind, 

C) Ausländer, die einen nicht von Z 2 erfaßten Anspruch auf 

Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung haben." 

11. § 5 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 5. (1) Wenn es die epidemiologische Lage in den Herkunfts

ländern der Ausländer zur Abwendung einer Gefährdung der 

Volksgesundheit notwendig erscheinen läßt, kann der Bundes

minister für Arbeit und Soziales in Einvernehnen nit den 

Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst durch 

Verordnung festlegen, daß durch eine ärztliche Cntersuchung 

festgestellt wird, daß der Ausländer von aktiven oder ausge

dehnten inaktiven Fermen der Tuberkulose, von ansteckenden 

442/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)6 von 36

www.parlament.gv.at



- 6 -

Formen der Syphilis und von Anzeichen anderer anzeigepflichti

ger Krankheiten frei ist. Dem ärztlichen Zeugnis sind ärzt

liche Zeugnisse ausländischer Stellen gleichzuhalten, die auf 

Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen ausgestellt wurden. 

Das Bazillenausscheidergesetz, StGBI. Nr. 153/1945. und das 

Tuberkulosegesetz, BGBl. ~r. 127/1968, werden nicht berührt. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann ferner 

durch Verordnung festlegen, daß auf Grund einer ergänzenden 

ärztlichen Untersuchung festzustellen ist, daß der Ausländer 

nicht an einer solchen Krankheit leidet oder einen körperli

chen Zustand aufweist, wodurch er offensichtlich in seiner 

Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt ist, oder eine solche Beein

trächtigung während der Geltungsdauer der Beschäftigungsbewil

ligung nicht zu erwarten ist. Dies gilt nicht, wenn es sichurn 

Ausländer handelt, bei denen auf Grund der besonderen Art der 

beruflichen Tätigkeit oder sonstiger Umstände angenommen 

werden kann, daß sie in ihrer Arbeitsfähigkeit nicht erheblich 

beeinträchtigt sind." 

12 .. § 5 Abs. 3 und 4 entfällt; der bisherige Abs. 5 erhält die 

Bezeichnung "Abs. 3". 

13. In § 7 Abs. 4 sind nach deM Wort "Beschäftigungsbewilligung" 

die Worte "oder die Arbeitserlaubnis" einzufügen. 

14. § 7 Abs. 5 lautet: 

"(5) § 11 des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBI.~r. 221, und § 6 

Abs. 3 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl.~r.651/1989, in 

der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt." 

15. § 7 Abs. 7 lautet: 

"(7) Wird ein Antrag auf Verlängerung einer Beschäftigungsbe

willigung oder auf Ausstellung einer Arbeitserlaubnis oder 

eines Befreiungsscheines vor Ablauf der Beschäftigungsbewilli

gung eingebracht. sb gilt diese bis zur rechtskräftigen Ent

scheidung über den Antra~ als verlängert." 
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16. § 9 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Beschäftigungsbewilligung ist zu widerrufen, wenn der 

Antragsteller im Antrag auf Erteilung der Beschäftigungsbe

willigung über wesentliche Tatsachen wissentlich falsche 

Angaben genacht oder solche Tatsachen verschwiegen hat." 

17. § 9 Abs. 2 lit. a lautet: 

"a) die Voraussetzungen, unter denen S1e erteilt wurde es 4 

Abs. 1, 3 und 6), sich wesentlich geändert haben oder die 

im Sinne des S 4 Abs. 3 erklärten Umstände nicht mehr zu

treffen," 

18. § 11 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Sicherungsbescheinigung darf nur ausgestellt werden, 

wenn 

1. die Voraussetzungen ge~äß S 4 Abs. 1, 2 oder 6 und Abs. 3 Z 
1, 4, 6, 8 und 12 gegeben sind und 

2. aufgrund der Angaben des Antragstellers angenommen werden 

kann, daß für den Ausländer eine ortsübliche Unterkunft im 

Sinne des S 4 Abs. 3 Z 5 zur Verfügung stehen wird." 

19. § 11 Abs. 5 lautet: 

"Die Sicherungsbescheinigung kann widerrufen werden, wenn sich 

die nach § 4 ~bs. 1, 2 oder 6 oder Abs. 3 Z 4 zu würdigenden 

r~stände wesentlich ändern." 

20. § 12 Abs. 3 lautet: 

"(3) Auf Kontingente sind unbeschadet des § 18 Abs. 11 anzu

rechnen 

a) die während der Laufzeit erteilten Beschäftigungsbewilli

gungen, ausgenor.nen jene für Lehrlinge, 

b) die während der ~aufzeit ausgestellten Sicherungsbescheini

gungen, ausgenonnen jene für Lehrlin3e, und 

c) die ~ährend der Laufzeit ge~eldeten, aufgrund einer Ar

beitserl~ubnis eingegangenen Arbeitsverhältnisse." 
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~1. Nach S 1~ wird vor der Cberschrift "Höchstzahlen" folgender S 
12a eingefügt: 

"§ 12a. Die Gesamtzahl der unselbständig beschäftigten und 

arbeitslosen Ausländer darf den Anteil von 10 vB am öster

reichischen Arbeitskräftepotential (Gesamtzahl der unselbstän

dig beschäftigten und arbeitslosen Inländer und Ausländer) 

nicht übersteigen. Diese Gesamtzahl hat der Bundesminister für 

Arbeit und Soziales jährlich kundzumachen (Bundeshöchstzahl)." 

2~. § 13 lautet: 

"S 13. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann, wenn 

es öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interessen, insbe

sondere im Bereich der Bevölkerungspolitik und der Infrastruk

tur, oder die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes erfor

dern, für das gesamte Bundesgebiet oder für einzelne oder 

mehrere Bundesländer nach Anhörung des Bundesministers für 

wirtschaftliche Angelegenheiten sowie der betreffenden Länder 

durch Verordnung Höchstzahlen für die Beschäftigung von Aus

ländern festsetzen." 

~3. Nach § 13 werden folgende SS 13a und 13b eingefügt: 

"§ 13a. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann, 

abgesehen vorn Fall des § 13, 

1. auf gemeinsamen Vorschlag der Interessenvertretungen 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

~. auf Antrag des betreffenden Bundeslandes oder 

3. zur Sicherung der Bundeshöchstzahl gefläß S 12a 

das für die einzelnen Bundesländer unter Bedachtnahme auf die 

örtliche Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes bestinmte 

Höchstausmaß beschäftigter und arbeitsloser Ausländer durch 

Verordnung bis spätestens 30. November für das nächstfolgende 

Jahr festsetzen (Landeshächstzahlen). 

§ 13b. (1) Festsetzungen nach den §§ 13 und 13a haben durch 

Festlegung der sich nach Anrechnung der geltenden Befreiungs-
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scheine und Arbeitserlaubnisse ergebenden Zahl an Beschäfti

gungsbewilligungen und Sicherungsbescheinigungen zu erfolgen. 

Bei dieser Festlegung ist auf die Zahl der beschäftigten und 

arbeitslosen Ausländer eines zwölfmonatigen Vergleichszeit

raumes, dessen Ende in das laufende Jahr fällt, Bedacht zu 

nehmen. 

(2) Die sich aus der Festsetzung von Höchstzahlen gemäß den SS 

12a, 13 und 13a ergebenden Beschränkungen sind bei der Ertei

lung von Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Künstler 

(§ 4a) nicht anzuwenden." 

24. Nach § 14 werden folgende §§ 14a bis 14g samt Uberschriften 

eingefügt: 

"A b s c h n i t t I I a 

A r bei t s e r lau b n i s 

Voraussetzungen und Geltungsbereich 

§ 14a. (1) Einen Ausländer ist auf Antrag eine Arbeitserlaub

nis auszustellen, wenn der Ausländer in den letzten 14 ~cnaten 

insgesamt 52 Wochen gemäß diesem Bundesgesetz. (§ 2 Abs. 2) 

bes~häftigt war. 

(2) Die Arbeitserlaubnis berechtigt den Ausländer zur Aufnahne 

elner Beschäftigung im Sinne des § 2 Abs. 2 in jenen Bundes

land, für welches die Arbeitserlaubnis ausgestellt wurde, es 

sei denn, der Geltungsbereich ist durch eine Verordnung gemäß 

§ 14b eingeschränkt. 

(3) Die Arbeitserlaubnis ist für den Bereich jenes Bundeslan

des auszustellen, in welchem die letzte Beschäftigungsbewil

ligung erteilt wurde. Der örtliche Geltungsbereich der 

Arbeitserlaubnis kann bei wechselnden Beschäftigungsorten bei 

einern Arbeitgeber auf den Bereich mehrerer Bundesländer ausge

dehnt werden. 

(4) Die Arbeitserlaubnis darf für höchstens zwei Jahre ausge

stellt werden. Der Ablauf der Arbeitserlaubnis wird während 
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der Dauer eines Lehrverhältnisses und der gesetzlichen oder 

kollektivvertraglichen Verpflichtung zur Weiterverwendung 

gehemmt. S 7 Abs. 5 gilt entsprechend. 

Einschränkung des Geltungsbereichs 

14b. (1) Der Bundes~inister für Arbeit und Soziales kann nach 

Anhörung des Ausländerausschusses durch Verordnung festlegen, 

daß die Arbeitserlaubnis auf bestimmte fachliche Bereiche 

eingeschränkt werden kann oder bestimmte fachliche Bereiche 

nicht umfassen darf, wenn die Lage und Entwicklung des 

Arbeitsmarktes oder die Sicherung der gegebenen Lohn- und 

Arbeitsbedingungen dies erfordern. Die Einschränkung des 

Geltungsbereiches ist in der Arbeitserlaubnis festzuhalten. 

(~) Die Einschränkung des Geltungsbereiches gilt nicht für 

Arbeitsverhältnisse und Arbeitserlaubnisse, welche bereits vor 

Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung bestanden haben. 

Voraussetzungen der Beschäftigungsaufnahne 

mit Arbeitserlaubnis 

§ 14c. Ein Arbeitgeber darf einen Ausländer mit Arbeitser

laubnis 

1. nur auf einern Arbeitsplatz seines Betriebes beschäftigen, 

wcbei eine eberlassung an Dritte nicht als Beschäftigung in 

eigenen Betrieb gilt, 

~. nur zu den geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen ein

schließlich der sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif

ten beschäftigen und 

3. nicht zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen beschäf

tigen, als sie für die Mehrzahl der bezüglich der Leistung 

und Qualifikation vergleichbaren inländischen Arbeitnehmer 

des Betriebes gelten. 

Beschäftigungsneldung bei Arbeitserlaubnis 
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14d. Cl) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem örtlich zu

ständigen Arbeitsamt 

1. spätesten~ drei Tage nach Arbeitsaufnahme den Beginn der 

Beschäftigung anzuzeigen, 

2. die wesentlichen Lohn- und Arbeitsbedingungen mit Gegen

zeichnung des Ausländers nitzuteilen und 

3. unverzüglich die Beendigung der Beschäftigung zu melden. 

(2) Das Arbeitsamt hat dem Vermittlungsausschuß laufend die 

Beschäftigungsaufnahme von Ausländern mit Arbeitserlaubnis zur 

Kenntnis zu bringen. Folgende Datenarten sind in diesem Zusam

menhang den Ausschußmitgliedern zu übermitteln: 

1. Name, Adress~ und Art des Betriebes; 

2. ~ame, Geburtsdatum und berufliche Tätigkeit des Ausländers; 

3. das Datum der Beschäftigungsaufnahme. 

Verlängerung der Arbeitserlaubnis 

~ 14e. (1) Die Arbeitserlaub~is genäß § 14a ist zu verlängern, 

wenn 

1. die Anspruchsvoraussetzungen nach § 14a gegeben sind oder 

2. d~r Ausländer wjhrend der letzten zwei Jahre mindestens 18 

~onate nach diesen Bundes3esetz beschäftigt war. 

(2) § 7 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend. 

Widerruf der Arbeitserlaubnis 

§ 14f. (1) Die Arbeitserlaubnis ist zu widerrufen, wenn 

1. der Ausländer im Antrag auf Ausstellung der Arbeitserlaub

nis über wesentliche Tatsachen wissentlich falsche Angaben 

gemacht oder solche Tatsa~hen verschwiegen hat, oder 

2. der Ausländer während der Geltungsdauer der Arbeitserlaub

nis seinen Aufenthalt im Bundesgebiet länger als sechs 

~onate in Kaienderjahr un:erbricht, es sei denn, daß die 

Voraussetzungen für die Ausstellung einer Arbeitserlaubnis 

gemäß S 14a Abs. 1 vcrlie3en. 
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(2) S 7 Abs. 8 gilt entsprechend. 

(3) Die widerrufene Arbeitserlaubnis ist dem zuständigen 

~rbeitsa~t unverzüglich zurückzustellen. 

Untersagung der Beschäftigung 

S 14g. (1) Den Arbeitgeber, welcher einen Ausländer auf Grund 

einer Arbeitserlaubnis beschäftigt, ist die Beschäftigung zu 

untersagen, 

1. wenn die Lohn- und Arbeitsbedingungen einschließlich der 

sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften nicht einge

halten werden, 

2. wenn der Betrieb einern örtlichen oder fachlichen Bereich 

zuzuordnen ist, für den die Arbeitserlaubnis nicht gilt. 

(2) § 7 Abs. 8 gilt entsprechend. 

(3) Der Ausländer, dessen Arbeitsverhältnis wegen Untersagung 

der Beschäftigung genäß Abs. 1 endet, hat Anspruch auf Scha

denersatz wie auf Grund eines berechtigten vorzeitigen Aus

tritts." 

25. § 15 lautet: 

"~ 15. (1) Einen Ausländer ist auf Antrag ein Befreiungsschein 

auszustellen, wenn 

1. der Ausländer während der letzten acht Jahre vom Zeitpunkt 

der Antragseinbringung zurückgerechnet mindestens fünf 

Jahre im Bundesgebiet gemäß diesen Bundesgesetz beschäftigt 

(S 2 Abs. 2) war, oder 

2. der Ausländer nit einem österreichischen Staatsbürger 

verheiratet ist und seinen Kohnsitz in Bundesgebiet hat, 

oder 

3. der Ausländer das 19. Lebensja~r nc~~ nicht vollendet hat 

(jugendlicher ~usländer) und sich wenigstens ein Elternteil 

nindestens fünf Jahre rechtmäßig in Bundesgebiet auf~ehal

ten hat, wenn 

., 
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a) er sich mehr als die halbe Lebenszeit rechtmäßig im 

Bundesgebiet aufgehalten hat oder 

b) er seine Schulpflicht zumindest zur Hälfte im Bundesge

biet erfüllt und auch beendet hat, oder 

4. der Ausländer das 19. Lebensjahr vollendet hat, die Voraus

setzungen der Z 3 bei Vollendung des 19. Lebensjahres 

erfüllt waren und er sich während der letzten fünf Jahre 

mindestens zweieinhalb Jahre im Bundesgebiet aufgehalten 

hat. 

(2) Der Lauf der Fristen nach Abs. 1 wird durch Zeiten, wäh

rend derer der Ausländer in seinem Heimatstaat deg Wehrdienst 

oder den Wehrersatzdienst abgeleistet hat, gehemmt. 

(3) Ist ein Elternteil österreichisch~r Staatsbürger, oder ist 

eln Elternteil, der in österreich gelebt hat, verstorben, so 

entfällt die in Abs. 1 Z 3 normierte Voraussetzung des fünf

jährigen Aufenthaltes wenigstens eines Elternteiles. 

(4) Das Arbeitsamt kann nach Anhörung des gemäß § 44a des 

Arbeitsrnarktförderungsgesetzes eingerichteten Vermittlungs

ausschusses bei der Anwendung des § 15 Abs. 1 Z 4 eine zwei

einhalb Jahre übersteigende Abwesenheit vom Bundesgebiet 

nachsehen, wenn sie durch Studienaufenthalt oder sonstige 

wichtige soziale, familiäre oder gesundheitliche Gründe be

dingt ist. 

(5) Der Befreiungsschein ist jeweils für fünf Jahre auszu

stellen. 

(6) Der Ablauf des Befreiungsscheines wird während der Dauer 

eines Lehrverhältnisses und der gesetzlichen oder kollektiv

vertraglichen Verpflichtung zur Weiterverwendung gehemmt." 

~6. ~ ISa lautet: 

"~ 15a. Cl) Der Befreiungsschein gemäß § 15 Abs. 1 Z 1 ist zu 

verlängern, ~enn der Ausländer während der letzten fünf Jahre 

mindestens zweieinhalb Jahre im Bundesgebietgernäß diesen 
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Bundesgesetz beschäftigt (S 2 Abs. 2) war. Die Hemrnungsgründe 

ge~äß § 15 Abs. 2 sind anzuwenden. 

(2) Der Befreiungsschein nach S lS Abs. 1 Z 2 ist zu ver

längern, wenn der Ausländer mindestens fünf Jahre mit einem 

österreichischen Staatsbürger verheiratet war und seinen 

Wohnsitz im Bundesgebiet hat. 

(3) Der Befreiungsschein nach § 15 Abs. 1 Z 3 und 4 ist zu 

verlängern, wenn sich der Ausländer abgesehen von Zeiten gemäß 

§ 15 Abs. 2 und 4 während der letzten fünf Jahre mindestens 

zweieinhalb Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

(4) § 7 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend." 

27. § 16 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Befreiungsschein ist zu widerrufen, wenn der Auslän

der 

1. in Antrag auf Ausstellung eines Befreiungsscheines über 

wesentliche Tatsachen wissentlich falsche Angaben gemacht 

oder solche Tatsachen verschwiegen hat, 

2. die Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Z 2 nicht mehr er

füllt, es sei denn, daß für den Ausländer bereits § 15 Abs. 

1 Z 1, 3 oder 4 oder § ISa Abs. 2 in Betracht kOI!'lr.1t." 

28. Im § 18 Abs. 11 entfallen die Klannerausdrücke "(§ 12)" und 

"(§ 13)", 

29, Im § 18 Abs. 13 tritt an die Stelle des Ausdruckes "§ 5 Abs. 3 

und 4" der Ausdruck "§ 5 Abs. 1 und 2". 

30. § 19 Abs. 4 und 5 lautet: 

"(4) Der Antrag auf Ausstellung einer Arbeitserlaubnis oder 

eines Befreiungsscheines ist von Ausländer bei den nach seinen 

Wohnsitz, in Ernangelung eines solchen bei dem nach seinen 

gewöhnlichen Arifenthalt zuständigen Arbeitsamt einzubringen. 
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(5) Der Antrag auf Ausstellung einer Sicherungsbescheinigung 

ist vor der Einreise des Ausländers, der Antrag auf Erteilung 

einer Beschäftigungsbewilligung vor Aufnahme der Beschäftigung 

einzubringen. Der Antrag auf Verlängerung einer Beschäfti

gungsbewilligung, einer Arbeitserlaubnis oder eines Befrei

ungsscheines ist vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer 

einzubringen. Läuft die Geltungsdauer einer Arbeitserlaubnis 

oder eines Befreiungsscheines während eines Auslandsaufenthal

tes gemäß § 15 Abs. 2 ab, so ist der Antrag auf Verlängerung 

spätestens drei Monate nach Ende dieser Zeiten einzubringen." 

31. § 19 Abs. 7 lautet: 

"(7) Bei einer Vermittlung durch das Arbeitsamt ist bei Vor

liegen der Voraussetzungen von Amts wegen die Beschäftigungs

bewilligung zu erteilen oder die Arbeitserlaubnis oder der 

Befreiungsschein auszustellen." 

3~. In § 19 Abs. 8 ist nach dem Wort Beschäftigungsbewilligung ein 

Beistrich zu setzen und die Wendung "einer Arbeitserlaubnis" 

einzufügen. 

33. § 20 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 20. (1) tber die Anträge nach diesen Bundesgesetz, über den 

Widerruf der Sicherungsbescheinigung, der Beschäftigungs

bewilligung, der Arbeitserlaubnis und des Befreiungsscheines 

sowie über die Cntersagung der Beschäftigung hat, soweit nicht 

anderes bestinnt ist, das nach § 19 Abs. 1, 3 und 4 zuständige 

Arbeitsamt zu entscheiden. ~ach cberschreitung festgelegter 

Landeshöchstzahlen (§§ 13 und 13a) hat über die Anträge auf 

Sicherungsbescheinigung und "auf Beschäftigungsbewilligung das 

zuständige Landesarbeitsamt zu entscheiden. 

(2) Soweit in diesen Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, 

sind vor der Entscheidung über die Ausstellung einer Siche

rungsbescheinigung, über die Erteilung einer Beschäftigungsbe

willigun3, se fern nicht eine Sicherungsbescheinigung ausge

stellt wurda, übQr den Widerruf. einer B~schäfti9un9sbewilli-
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gung, über den Widerruf eines Befreiungsscheines und über die 

Untersagung der Beschäftigung die zuständigen kollektivver

tragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber und der Arbeit

nehmer, bei Kontingentüberziehung der Verrnittlungsausschuß und 

bei eberschreitung festgelegter Landeshöchstzahlen der Ver

waltungsausschuß anzuhören. Eine allfällige Äußerung im Rahmer. 

der Anhörung ist binnen einer Woche abzugeben. Die zuständi

gen kollektivvertragsfähigen Körperschaften, der Vernittlungs

ausschuß und der Verwaltungsausschuß können festlegen, daß 

die Ausstellung von Sicherungsbescheinigungen und die Ertei

lung von Beschäftigu~gsbewilligungen insbesondere bei Vorlie

gen einer bestimmten Arbeitsmarktlage oder bestimmter persön

licher Umstände der Ausländer als befürwortet gilt. Eine 

derartige Festlegung kann von der zuständigen kollektivver

tragsfähigen Körperschaft der Arbeitgeber oder der Arbeitneh

ner oder von einen ~itglied des Vernittlungsausschusses oder 

des Verwaltungsausschusses angeregt werden." 

34. § ~O Abs. 4 und 5 lautet: 

"(4) Gegen erstinstanzliehe Bescheide des Landesarbeitsantes 

ist eine Berufung an den Bundesninister für Arbeit und Sozia

les zulässig. 

(5) Die Berufung gegen den Widerruf der Sicherungsbescheini

gung, der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeitserlaubnis oder 

des Befreiungsscheines hat keine aufschiebende Wirkung. Der 

Berufung gegen den Widerruf der Beschäftigungsbewilligung, de~ 

Arbeitserlaubnis oder des Befreiungsscheines kann aufschieben

de Wirkung zuerkannt werden." 

35. Nach § 20 werden folgende §§ 20a und 20b samt Uberschriften 

eingefügt: 

"Verfahrensdauer 

§ 20a. (!) Cber Antr~ge auf Beschäftigun;sbewilli;ung und 

Sicherungsbescheinigung ist von Arbeitsant binnen vier Kcche~ 

und von Landesarbeitsact binnen acht Wochen zu ents=heiden. 
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(~) Im Berufungsverfahren sind dieselben Fristen einzuhalten 

wie im erstinstanzlichen Verfahren. 

Vorläufige Berechtigung zur Beschäftigungsaufnahme 

§ 20b. (1) Wird dem Antragsteller die Entscheidung über den 

~ntrag auf Beschäftigungsbewilligung nicht innerhalb der im § 

20a genannten Fristen zugestellt, kann der Arbeitgeber den 

AU3länder beschäftigen und hat Anspruch auf eine diesbezügliche 

Bescheinigung, es sei denn, daß diese Frist durch eine Mit

teilung des Arbeitsamtes an den Arbeitgeber wegen einer durch 

diesen verursachten Ve:-zögerung gehemmt vlird. Diese Be

rechtigung zur :-Beschäftigungsaufnal)me endet mit der 
_... --1 _-_ ._----- ----

Zustellung der-EntscheIdung, frühestens jedoch vier Wochen 

nach diesem Zeitpunkt. 

(~) Das zuständige Arbeitsamt oder Landesarbeitsamt hat dem 

Arbeitgeber zu bescheinigen, daß die Voraussetzungen für eine 

Arbeitsaufnahne nach Abs. 1 gegeben sind. 

(3) Der Ausländer, dessen Arbeitsverhältnis wegen Ablehnung 

ces Antrages auf Beschäftigungsbewillig~~g endet, hat An

spruch auf Schadenersatz wie auf Grund eines berechtigten 

vorzeitigen Austritts, sofern die Ablehnung aus Gründen 

erfolgte, die auf einem Verschulden des Arbeitgebers beruhen." 

26. ~ 21 zweiter Satz lautet: 

~In allen anderen Verfahren hat der Ausländer die Stellung 

eines Beteiligten." 

37. In § 25 wird nach den Wort "Beschäftigungsbewilligung" ein 

Beistrich gesetzt und der Ausdruck " die Arbeitserlaubnis" 

eingefügt. 

38. Die eberschrift des § 26 lautet: 

"rberwachung, Ausku~fts- und ~eldepflicht". 
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39. Im § 26 Abs. 1 tritt im ersten Satz an die Stelle der Wendung 

"den Arbeitsinspektoraten und den sonst zur Wahrnehmung des 

Arbeitneh~erschutzes berufenen Behörden" die wendung "den 

Trägern der Krankenversicherung" und im zweiten Satz wird nach 

dem Wort "Behörden" die Wendung "und den Trägern der Kranken-

versicherung" eingefügt. 

40. § 26 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die i~ Abs. 1 genannten Behörden und die Träger der 

Krankenversicherung sind zur Durchführung ihrer Aufgaben be

rechtigt, die Betriebsstätten, Betriebsräume und auswärtigen 

Arbeitsstellen, die Aufenthaltsräune der Arbeitnehmer sowie 

bei begründetem Verdacht nicht o~tsüblicher Unterbringung auch 

die von Arbeitgeber den Arbeitnehmern beigestelIten Wohnräune 

und tnterkünfte zu betreten." 

41. Dem , ~e ~erden folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 

"(3) Die im Abs. 1 genannten Behörden und die Träger der 

Krankenversicherung haben bei Betreten des Betriebes den 

Arbeitgeber, in jenen Fällen, in denen der Arbeitgeber 

Arbeitsleistungen bei einem Auftraggeber erbingen läßt, auch 

diesen, oder deren Bevollmächtigte und den Betriebsrat von 

ihrer Anwesenheit zu verständigen; hiedurch darf der Beginn 

der Betriebskonirolle nicht unn6tig verzögert werden. Vor 

Beginn der Betriebskontrolle ist in Betrieben, die der Auf

sicht der Bergbehörden unterliegen, jedenfalls der Bergbau

berechtigte oder ein ven ihm nanhaft gemachter Vertreter zu 

verständigen. Auf Verlangen haben sich die einschreitenden 

Organe durch einen Dienstaus~eis ausz~~eisen. Dem Arbeit

geber, dessen Auftraggeber oder deren Bevollmächtigten sowie 

den Betriebsrat ~teht es frei, die einschreitenden Organe bei 
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der Amtshandlung im Betrieb zu begleiten; auf Verlangen der 

einschreitenden Organe sind der Arbeitgeber, dessen Auftrag

geber oder deren Bevollmächtigte hiezu verpflichtet. Die 

Betriebskontrolle hat tunliehst ohne störung des Betriebsab

laufes zu erfolgen. 

(4) Der Arbeitgeber dessen Auftraggeber oder deren Bevoll

mächtigter ist verpflichtet, über die Identität von Personen, 

die sich an einem im Abs. 2 genannten Ort oder in einern dem 

Arbeitgeber zurechenbaren Fahrzeug aufhalten, Auskunft zu 

geben, wenn Grund zur Annahme besteht, daß es sich bei den in 

Frage kommenden Personen offensichtlich um ausländische Ar

beitskräfte handelt, die beschäftigt werden oder zu Arbeits

leistungen herangezogen werden sollen. Die einschreitenden 

Organe der in Abs. 1 genannten Behörden und die Träger der 

Krankenversicherung sind berechtigt, die Identität dieser 

Personen zu überpiilfen." 

4~. Der bisherige Text des § 27 erhält die Absatzbezeichnung 

"(1)". Im nunmehrigen Abs. 1 wird nach dem Wort "Ämter" die 

Wendung "die Arbeitsinspektorate und die sonst zur Wahrnehmung 

des Arbeitnehnerschutzes berufenen Beh~rden," eingefügt und 

die Bezeichnung "Bauarbeiter-Crlaubskasse" durch die Bezeich

nung "Bauarbeiter-Crlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

"(2) Die Landesarbeitsärnter und Arbeitsämter sind verpflich

tet, die Träger der Krankenversicherung zu verständigen, wenn 

der begründete Verdacht besteht, daß ein Verstoß gegen eine 

sczialversicherungsrechtliche Meldepflicht vorliegt. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den 

nach diesem Bundesgesetz zuständigen BehBrden und Organen über 

deren Ersuchen zu= Sicherung der Ausübung der tberwachungsbe

fugnisse in Rahner. ih~es gesetznäßigen Wirkungsbereiches Hilfe 

zu leisten." 

4:'. ~ 28 Abs. 1 lautp.t: 

442/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)20 von 36

www.parlament.gv.at



- 20 -

"(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän

digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksver

waltungsbehörde zu bestrafen, 

1. wer 

a) entgegen den § 3 e~nen Ausländer beschäftigt, für den 

weder eine Beschäftigungsbewilligung (S 4) erteilt noch 

eine Arbeitserlaubnis <S 14a) oder ein Befreiungsschein 

(§ 15) ausgestellt wurde, oder 

b) entgegen dem S 18 die Arbeitsleistungen eines Auslän

ders, der von einern ausländischen Arbeitgeber ohne einen 

im Bundesgebiet vorhandenen Betriebssitz im Inland 

beschäftigt wird, in Anspruch ninnt, ohne daß für den 

Ausländer eine Beschäftigungsbewilligung (§ 18 Abs. 1, 4 

und 7) erteilt wurde, oder 

cl entgegen der Untersagung der Beschäftigung eines Inha-

bers einer Arbeitserlaubnis (§ 14g) diesen beschäftigt, 

bei unberechtigter Beschäftigung von höchstens drei Auslän

dern für jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer nit 

Geldstrafe von 5 000 S bis zu 60 000 S, in Falle der erst

naligen und weiteren wiederholung von 10 000 S bis zu 120 

000 S, bei unberechtigter Beschäftigung von mehr als drei 

Ausländern für jeden unberechtigt beschäftigten Ausländer 

mit Geldstrafe von 10 000 S bis zu 120 000 S, im Falle der 

erstmaligen und weiteren Wiederholung von 20 000 S bis zu 

240 000 Si 

2. wer 

a) entgegen dem § 3 Abs. 3, 4 und 5 einen Ausländer be

schäftigt, ohne die Beschäftigung dem zuständigen Ar

beitsamt rechtzeitig anzuzeigen, 

bl entgegen den § 18 Abs. 3, 5 und 6 die Arbeitsleistungen 

eines Ausländers, der von einen ausländischen Arbeitge

ber ohne einen i~ Bundesgebiet vorhandenen Betriebssitz 

in Inland beschäftigt wird, in ~~sFruch nimnt, ohne die 

Beschäftigung den zuständigen ~rbeit5amt rechtzeitig 

anzuzeigen, 
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c) entgegen den § 26 Abs. 1 den Landesarbeitsämtern und 

Arbeitsämtern sowie den Trägern der Krankenversicherung 

auf deren Verlangen Anzahl und Namen der im Betrieb 

beschäftigten Ausländer nicht bekannt gibt, die zur 

Durchführung dieses Bundesgesetzes notwendigen Auskünf

te nicht erteilt oder in die erforderlichen Unterlagen 

nicht Einsicht gewährt, 

d) entgegen dem S 26 Abs. 2 den Landesarbeitsämtern und 

Arbeitsämtern sowie den Trägern der Krankenversicherung 

den Zutritt zu den Betriebsstätten, Betriebsräumen, 

auswärtigen Arbeitsstellen, Aufenthaltsräumen der Ar

beitnehmer, den vom Arbeitgeber den Arbeitnehmern bei

gestellten Wohnräumen oder Unterkünften nicht gewährt, 

e) entgegen dem S 26 Abs. 3 die Durchführung der Amtshand

lung beeinträchtigt, oder 

f) entgegen den § 16 Abs. 4 den Landesarbeitsärntern und 

Arbeitsämtern sowie den Trägern der Krankenversicherung 

die ~a2hweisung oder die Uberprüfung der Identität 

einer Person, die sich an einen in § 16 Abs. 1 genannten 

Ort oder in eine~ den Arbeitgebe~ zurechenbaren Fahr

zeug aufgehalten h3~, ~erweigert; 

mit Geldstrafe von 2 000 5 bis zu 30 000 5, 

3. wer die in § 14d Abs. 1 vorgesehenen ~eldungen nicht er

stattet nit einer Geldstrafe von 5 000 5 bis 30 000 S, 

4. wer 

a) entgegen den § 3 Abs. 6 einen Ausländer beschäftigt, 

ehne den Bescheid über die für seine Beschäftigung 

erteilte Beschäftigungsbewilligung am Arbeitsplatz zur 

Einsichtnahme bereitzuhalten, oder 

b) entgegen den § 14f Abs. 3 eine Arbeitserlaubnis oder 

entgegen den ~ 16 Abs. 3 einen Befreiungsschein (§ 15) 

nicht zurückstellt, 

nit Geldstrafe bis zu 10 000 S." 

44. Den § ~8 wird folgender ~bs. 4 angefügt: 
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(4) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Zuwiderhandlung vorn 

Organ einer Gebietskörperschaft begangen worden ist. Besteht 

bei einer Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer Zuwi

derhandlung durch ein solches Organ, so hat sie, wenn ·es sich 

um ein Organ des Bundes oder eines Landes handelt, eine Anzei

ge an das oberste Organ, dem das der Zuwiderhandlung verdäch

tige Organ untersteht (Art. 20 Abs. 1 erster Satz B-VG), zu 

erstatten, in allen anderen Fällen aber an die Aufsichtsbehör-

de." 

45. Nach § 28 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes wird folgender 

§ 28a samt eberschrift eingefügt: 

ffBeteiligung der Landesarbeitsärnter 

an Verwaltungsstrafverfahren 

S 28a. Das Landesarbeitsarnt hat im Verwaltungsstrafverfahren 
ParteisteIlung und ist berechtigt, gegen Bescheide, die in 

letzter Instanz ergangen sind, wegen Rechtswidrigkeit Be

schwerde an den Ver~altungsgerichtshof zu erheben." 

46. § 30 zweiter Satz lautet: 

"In diesem Verfahren hat das Landesarbeitsarnt ParteisteIlung 

und ist berechtigt, gegen Bescheide, die in letzter Instanz 

ergangen sind, ~egen Rechtswidrigkeit Beschwerde an den Ver

waltungsgerichtshof zu erheben." 

47. ~ach § 30 wird folgender § 30a sant überschrift eingefügt: 

"Einleitung des Verfahrens 

zur Entziehung der Gewerbeberechtigung 

§ 30a. Das Landesarbeitsant kann die Entziehung der Gewerbe

berechtigung wegen wiederholter unerlaubter Beschäftigung von 

~usl~ndern beant~agen." 

48. In Abschnitt VIII wird vor der tberschrift "Schlußbestimmun

gen" folgender § 3~ sant tberschrift eingefügt: 
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"Cbergangsbestirnmungen 

§ 32. (1) Für Ausländer, die 

1. s~it den 1. April 1990 nach dem Meldegesetz 1972, BGBl. ~r. 

30/1973, ununterbrochen in österreich gemeldet sind und keinem 

Aufenthaltsverbot unterliegen und 

2. für die bis 31. Oktober 1990 ein Antrag auf Beschäftigungsbe

willigung eingebracht wird, 

ist eine Beschäftigungsbewilligung ohne Prüfung der Lage und 

~twicklung des Arbeitsi.\arktes zu e~teilen. Bei r:r Erteilung einer 

Beschäftigungsbewilligung ist insbesondere auf die Kriterien des 

§ 8 Abs 1 und 2 Bedacht zu nehmen. 

(2) Anträge auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung gemäß Abs 

1 oder auf Ausstellung eines Befreiungsscheines oder einer 

Arbeitserlaubnis, die in der Zeit zwischen der Verlautbarung im 

Bundesgesetzblatt und dem Inkrafttreten der jeweils maßgeblichen 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gestellt werden, gelten als im 

Zeitpunkt des Inkrafttretens eingebracht. 

(3) ~uf K0ntingente, die durch eine Ver~rdnung festgesetzt ~~r

den. 2ie in der Zeit V8n 1. Jänner bis 30. September 1990 in Kraft 

getreten ist und an 1. Oktober 1990 noch gilt, sind bis zun A~lauf 

dnr GeJtu~Jsdauer d~r ~ercrdnung die Befreiun]sscheine, ausgenon-

nen jene für Lehrlinge, nach den zuletzt fes~gestellten Arbeits

platz (§ 6 Abs. 1) des Befreiungsscheininhabers anzurechnen." 

49. § 34 lautet: 

"§ 34. (1) S 3~ Abs. 1 tritt mit 1. August 1990, die übrigen 

Bestimmungen treten i.\it 1. Oktober 1990 in Kra~t. 

(2) Verordnungen und Bescheide auf Grund dieses Bundesgesetzes 

~önncn bereits von dem s~iner Kundma~hung folgenden Tag an 

erlassen werden; sie dürfen jedoch erst nit den in Abs. ' 

(3) § 12a tritt nit Ablauf des 31. Dezember 1992 auBez Kr~ft. 

50. l;: 35 lautet: 
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"§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des S 1 Abs. 2 lit. g der Bundeskanzler; 

2. hinsichtlich des S 5 Abs. 1, des S 14 Abs. 1, soweit es 

lit. c betrifft, des S 18 Abs. 13, soweit es S 5 Abs. 1 

betrifft, und des S 24 Abs. 1 der Bundesminister für Arbeit 

und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler; 

3. hinsichtlich des S 13 der Bundesminister für Arbeit und 

Soziales nach Anhörung des Bundesministers für wirtschaft

liche Angelegenheiten; 

4. hinsichtlich des S 27 Abs. 1, soweit das,Verkehrs-Arbeits

inspektorat betroffen ist, der Bundesminister für öffent

liche Wirtschaft und Verkehr; 

5. hinsichtlich des S 27 Abs. 1, soweit die Bergbehörden 

betroffen sind, der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten; 

6. hinsichtlich des S 27 Abs. 3 der Bundesminister für 
Inneres; 

7. hinsichtlich der übrigen Bestinnungen der Bundesminister 

für Arbeit und Soziales." 

Artikel 11 

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBl.~r. 221, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBl.~r .••. /1990, wird wie folgt geändert: 

§ 11 lautet: 

"§ 11. Der Ablauf der Beschäftigungsbewilligung, der Arbeits

erlaubnis oder des Befreiungsscheines (§§ 4, 14a und 15 des Aus

länderbeschäftigungsgesetzes, BGBl.Nr. 218/1975, in der jeweils 

geltenden Fassung) einer Ausländerin wird in Falle der Schwanger

schaft und der Entbindung bis zu den Zeitpunkt gehe~t, in dem ihr 

Dienstverhältnis nach § 10 Abs. 1 und den dafür sonst geltenden 

oder vertraglichen Bestimmungen rechtsgültig bee~det werden kann." 

Artikel III 

Das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl.~r. 631 '1989, zuletzt geän

dQ~t du~ch d~s Bundesgesetz BGBl. ~r .••• !1990, wird wie folgt 

geändert: 
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§ 6 i\bs. :1 lautet: 

"(31 Der Ablauf der Besch~ftigungsbcwilli9ung, der Arbeitserlaub

nis oder des Defreiungsscheincs (§§ 4, 14~ und 15 des nusländerbe

schäftigungsgesetzes, BGBl.~r. ~18!1975, in der jeweils geltenden 

Fassung) eines Ausländers wird bis zu de~ Tag gehemmt, zu dem das 

Arbeitsverhältnis unter Bedachtnahme auf den Kündigungs- und 

Entlassungsschutz rechtsgültig beendet werden kann." 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

Art. I Z 48 tr i tt rni t 1. August 1990, die übrigen Bestimmungen 

treten mit 1. Oktober 1990 in Kraft. 

------. . . . 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht 

auf die erste Lesung dem Ausschuß für soziale Verwaltung zuzuweisen'. 
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E R L Ä U T E RUN GEN 

Die Regelung der Zulassung von ausländischen Arbeitskräften zum 

inländischen Arbeitsmarkt stellt ein wegen ihrer vielfältigen 

Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche und ihres Einflusses 

auf sehr unterschiedliche Interessen ein äußerst komplexes Problem 

dar. Vor allem muß eine solche Regelung einen Ausgleich zwischen 

den Schutzbedürfnissen der inländischen Arbeitnehmer, dem Bedürf

nis der Wirtschaft nach Versorgung mit den benötigten Mitarbei

tern und nicht zuletzt der unter sozialen und humanitären Ge

sichtspunkten besonders wichtigen Vorsorge für die materielle und 

sozialpolitische Absicherung der Ausländer zu erreichen suchen. 

Für österreich wurde eine solche Regelung im Jahre 1975 mit dem 

Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl.Nr. 218, geschaffen. Sie ging 

vorn sogenannten Rotationsprinzip aus, wonach mit ausländischen 

Arbejtskräften nur ein kurzfristiger Arbeitskräftebedarf abge

deckt werden sollte und wonach auch von seiten der Ausländer kein 

Wunsch nach einem längerfristigen Aufenthalt in österreich zu 

erwarten war. 

Tatsächlich ist die Entwicklung anders verlaufen. Es zeigte sich, 

daß ausländische Arbeitnehmer nicht nur an einer langfristigen 

Beschäftigungsmöglichkeit in österreich interessiert waren, son

dern auch durch den Nachzug von Familienangehörigen den Mittel

punkt ihrer Lebensorientierung schließlich für unbestimmte Zeit in 

das Bundesgebiet verlagerten. Verstärkt wurde diese Tendenz durch 

den Konjunktureinbruch 1974/75 und die darauffolgende vorsichtige 

Bewilligungspraxis in der zweiten Hälfte der 70er und in den 

frühen aDer Jahren, die schließlich zu einer Verringerung der Zahl 

der ausländischen Arbeitskräfte von 227.000 im Jahre 1973 auf rund 

139.000 im Jahre 1984 führte. Da insbesondere der Neuzugang einge

schränkt wurde, mußten die Vorstellungen von einern bloß vorüberge

henden Aufenthalt der ausländischen Arbeitsbevölkerung, wie sie 

dem Rotationsprinzip entspricht, als überholt aufgegeben werden. 
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Die auf Grund der geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse notwen

dige genaue Prüfung der Voraussetzungen des Ausländerbeschäfti

gungsgesetzes, vor allem hinsichtlich der Lage und Entwicklung des 

Arbeitsmarktes, hatte ein aufwendiges Verfahren bei jedem einzel

nen Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung zur 

Folge. Die damit verbundene lange Verfahrensdauer beeinträchtigte' 

nicht zuletzt das Bedürfnis der Wirtschaft, einen allfälligen 

Arbeitskräftebedarf auch relativ kurzfristig abdecken zu können. 

Daneben wurden die im Ausländerbeschäftigungsgesetz vorgesehenen 

Kontroll- u. Sanktionsmechanismen zunehmend ihrer Wirksamkeit 

beraubt. Während einerseits die Ausländerbeschäftigungspolitik 

durch eine relativ restriktive Bewilligungspraxis für Neuzugänge 

zum österreichischen Arbeitsmarkt Verschlechterungen der Arbeits

und Entlohnungsbedingungen durch billige ausländische Arbeits

kräfte zu verhindern versuchte, praktizierte österreich anderer~ 

seits eine Politik offener Grenzen, die unter den geänderten 

Voraussetzungen in Osteuropa zu einem leichten Zugang von als 

Touristen eingereisten Ausländern auf den österreichischen Ar

beitsmarkt führte. Dieses Nebeneinander führte zwangsläufig dazu, 

daß sich angesichts der neben der bewilligten Arbeit von Auslän

dern während der HOchkonjunktur ein schwarzer Arbeitsmarkt aus

breitete, dem mit den vorhandenen Instrunenten kaum beizukommen war. 

Die geänderten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ver

hältnisse führten 1988 zu einer ersten Anpassung an die geänderte 

Problemlage. Im Vordergrund der Novelle zum Ausländerbeschäfti

gungsgesetz, RGBl.Nr. 231/1988, stand die Hinwendung zum Integra

tionsprinzip, wobei insbesondere Erleichterungen zur Eingliederung 

von bestimmten Angehörigen der zweiten Generation in den Arbeits

markt sowie zur Ausstellung eines Befreiungsscheines für langjäh

rig in österreich tätige Ausländer geschaffen wurden. Daneben 

wurden die Möglichkeiten zur Bekämpfung der illegalen Ausländerbe

schäftigung verstärkt. 

Dje Entwicklung seit Inkrafttreten der Novelle zum Ausländerbe

schäftigungsgesetz im Jahr 1988 machen eine neuerliche Anpassung 

der rechtlichen Grundlagen für die Ausländerbeschäftigungspolitik 
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notwendig. Mit dem nunmehrigen Entwurf zu einer Novelle zum Aus

l~nderbesch~ftigungsgesetz soll die Ausl~nderbesch~ftigung in 

österreich grunds~tzlich neu gestaltet werden. 

Der Entwurf umfaßt ~m wesentlichen folgende Bereiche: 

1. Schaffung spezifischer Voraussetzungen zur schrittweisen Inte

gration ausländischer Arbeitskräfte, die die Absicht haben, 

l~ngerfristig in österreich zu bleiben (Beschäftigungsbewilli

gung - Arbeitserlaubnis - Befreiungsschein). 

2. Sicherstellung der Kontrolle des Arbeitsmarktes sowie der 

Akzeptanz der Ausländerbeschäftigung durch die Bevölkerung 

durch Festsetzung grundsätzlich unüberschreitbarer Höchstzahlen 

in österreich beschäftigter Ausländer. 

3. Beschleunigung des Verfahrens durch knappe Fristen und der 

Erteilung einer vorläufigen Berechtigung zur Beschäftigungsauf

nahme bei Fristüberschreitung. 

4. Ausbau des Kontrollsystems zur wirksamen Verfolgung der illega

len Ausländerbeschäftigung. 

5. Sanierung potentieller illegaler Beschäftigungsverhältnisse 

durch Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung ohne Prüfung 

der Arbeitsmarktlage für Ausländer mit gültiger Aufenthaltsbe

rechtigung bis zu einem bestimmten Stichtag für die Antragsein

bringung. 

Dieser Neukonzeption der Ausländerbeschäftigung sollen insbeson

dere folgende Regelungen dienen: 

1) Integration 

Der Neuorientierung am Integrationsprinzip entspricht ein System 

unterschiedlicher Integrationsabstufungen. Während für den Neuzu

gang Von Ausländern am österreichischen Arbeitsmarkt grundsätzlich 

eine für einen konkreten Arbeitsplatz zu erteilende Beschäfti-
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gungsbewilligung notwendig ist, soll mit der erstmals eingerich

teten Arbeitserlaubnis die Autonomie und Flexibilität des Auslän

ders am Arbeitsmarkt erhdht werden. 

Die Erfahrungen mit der strengen Bindung des Ausländers an den 

jeweiligen Arbeitsplatz und somit an einen bestimmten Arbeitgeber 

haben gezeigt, daß Ausländer auch unter schlechtesten Lohn- und 

Arbeitsbedingungen zur Aufrechterhaltung des Beschäftigungsver

hältnisses gezwungen sind. Im Sinne der Zielsetzung, die Bedingun

gen zur Integratjon von Ausländern, welche bereits länger in 

österreich gearbeitet haben, aber noch keinen Anspruch auf den 

Befreiungsschein haben, zu verbessern, wird daher als neues In

strument der Zulassung auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitserlaubnis 

geschaffen. In Hinkunft soll jenen Ausländern, die in den letzten 

14 Monaten insgesamt 52 Wochen beschäftigt waren, ein Anspruch auf 

Arbeitserlaubnis eröffnet werden. Die Arbeitserlaubnis soll dem 

Ausländer ermöglichen, eine Beschäftigung aufzunehmen, ohne daß 

vorher ein förmliches arbeitsplatzbezogenes Verfahren beim Ar

beitsamt abgewickelt werden muß. Damit soll einerseits den Auslän

dern bei der Arbeitsuche bzw. Arbeitsaufnahme geholfen werden, 

andererseits soll auch Betrieben die Anstellung von Ausländern 

ohne großen bürokratischen Aufwand ermöglicht werden. Der Arbeit

geber soll jedoch weiterhin verpflichtet sein, die wesentlichen 

Daten der Be.schäftigung dem Arbeitsamt anzuzeigen, damit das Ar

beitsamt die Einhaltung der gesetzlichen Mindesterfordernisse 

überprüfen kann. Werden die normierten Voraussetzungen nicht 

erfüllt, so hat das Arbeitsamt die konkrete Beschäftigung zu 

untersagen. 

Die Arbeitserlaubnis ist auf höchstens zwei Jahre befristet und 

wird grundsätzlich für den Bereich jenes Landesarbeitsamtes ausge

stellt, für welchen die. letzte Beschäftigungsbewilligung erteilt 

wurde. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales soll die Mög

lichkeit haben, sofern die Lage und F.ntwicklung des Arbeitsmark

tes oder die Sicherung der gegebenen Lohn- und Arbeitsbedingungen 

dies erfordern, durch Verordnung vorzusehen, daß für bestimmte 

fachliche Bereiche keine Arbeitserlaubnisse neu auszustellen sind. 
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Die Erfahrungen mit der Novelle aus dem Jahr 1988 haben gezeigt, 

daß der Weg, Erleichterungen bei der Erlangung des Befreiungs

scheines für bereits lange in österreich tätige Ausländer zu 

schaffen, grundsätzlich richtig war. Dieser Weg soll daher fortge

setzt und in einem weiteren Schritt der Zugang zum Befreiungs

schein neuerlich erleichtert werden. Gleichzeitig soll auch eine 

Erleichterung im Verfahren auf Ausstellung eines Befreiungsschei

nes Platz greifen, weil sich mittlerwejle gezeigt hat, daß der 

Nachweis der ununterbrochenen Beschäftigung und das aufwendige 

System von Frsatzzeitenregelungen immer mehr administrative Pro

bleme mit sich bringt. 

Aus den gewonnenen Erfahrungen ergeben sich daher für den Befrei

ungsschein die nachstehenden Schwerpunkte, auf denen die Neurege

lung basiert. 

Innerhalb einer Rahmenfrist von acht Jahren müssen fünf Jahre 

Beschäftigungszeiten in österreich liegen; dadurch kann das 

aufwendige System der Ersatzzeiten im bisherigen § 15 Abs. 2 

entfallen. Es kann auch auf die bisher vorgesehene Differenzie

rung hinsichtlich der Dauer der F.rsatzzeitenfür Ausländerinnen 

im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt ohne Schlechter

steilung der ausländischen Mütter verzichtet werden. Durch die 

Neuregelung wird es möglich sein, innerhalb von acht Jahren drei 

volle Karenzurlaube nach dem Mutterschutzgesetz außerhalb eines 

Dienstverhältnisses ohne Verlust der Anwartschaft auf den Be

freiungsschein in Anspruch zu nehmen; nach der geltenden Rege

lung ist dies nur zweimal möglich. Festzuhalten ist, daß Ka

renzurlaube nach dem Mutterschutzgesetz innerhalb eines Dienst

verhältnisses auch nach der Neuregelung als Beschäftigungszeiten 

gelten, d.h. voll auf die fünf Jahre Beschäftigungszeiten anzu

rechnen sind. 

- Beim Refreiungsschein für die zweite Generation soll es in 

Hinkunft nicht mehr erforderlich sein, daß sich wenigstens ein 

Elternteil zum Zeitpunkt der Antragsteilung bereits fünf Jahre 

im Bundesgebiet aufhält. Es wird genügen, wenn sich ein Eltern

teil vor diesem Zeitpunkt fünf Jahre in österreich aufgehalten 

hat. 
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Der Befreiungsschein soll in Hinkunft auf die Dauer von fünf 

Jahren ausgestellt werden. 

- Für die Verlängerung des aufgrund langer Beschäftigungszeiten 

erworbenen Befreiungsscheines soll ebenfalls das System der 

Ersatzzeiten aufgegeben werden; eine Verlängerung wird dann zu 

erfolgen haben, wenn während der letzten fünf Jahre mindestens 

zweieinhalb Jahre Beschäftigungszeiten nachgewiesen werden 

können. 

Weiters soll die bereits bisher in der Verwaltungspraxis weitge

hend berücksichtigte Vorgangsweise, bei der Erteilung von Be

schäftigungsbewilligungen bestimmter Personengruppen, je nach 

Integrationsgrad Vorzug vor anderen zu geben, nunmehr auch eine 

gesetzliche Grundlage erhalten. 

2) Höchstzahlenmodell: 

Sowohl die vorgesehenen Maßnahmen zur erleichterten Integration 

ausländischer Arbeitskräfte als auch die Straffung des Verfahrens 

zur Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung sind letztlich nur 

vertretbar, wenn gleichzeitig Mechanismen entwickelt werden, die 

die Kontrolle der Arbeitsmarktes sicherstellen. Es ist deshalb 

vorgesehen, die Beschäftigung von Ausländern vorerst für die 

nächsten Kalenderjahre mit 10 % am gesamten Arbeitskräftepotential 

zu beschränken. Weiters soll der Bundesminister für Arbeit und 

Soziales im Zusammenwirken mit den Interessenvertretungen der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder auf Antrag eines Bundeslandes 

Landeshöchstzahlen auf Grund arbeitsmarktpolitischer Faktoren 

unter Berücksichtigung von konjunkturellen, strukturpolitischen 

und allenfalls auch bevölkerungspolitischen Gegebenheiten für die 

einzelnen Bundesländer festsetzen können. 

Internationale Erfahrungen mit der Ausländerbeschäftigung haben 

gezeigt, daß bei einem Ausländeranteil von über 10 % an der Be

schäftigtenzahl die Nachteile der Ausländerbeschäftigung die 

Vorteile zu überwiegen beginnen. Neben den bekannten ökonomischen 

Nachteilen, insbesondere hinsichtlich unterbleibender produk

tionssteigernder Investitionen und notwendiger Strukturbereinigun-
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gen sowie des fehlenden Zwanges, das inländische Arbeitskräftepo

tential auszuschöpfen, ist auf Grund fehlender infrastruktureller 

Ausstattung - Wohnungen, Schulen, Spitäler - bei einer noch stär

keren Ausweitung der Ausländerbeschäftigung zu befürchten, daß 

vorhandene Vorurteile gegenüber Fremden verstärkt und ausländer

feindliche Tendenzen begünstigt werden. 

3) Verfahrenserleichterungen 

Durch dje Finführung elner Arbeitserlaubnis zwischen Beschäfti

gungsbewilligung und Befreiungsschein soll eine wesentliche Ver

fahrensverejnfachung erreicht werden, da die für die Erteilung 

einer Beschäftigungsbewilligung notwendigen Erhebungen, insbeson

dere hinsichtlich Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes, ent

fallen können. Der Arbeitgeber soll nur mehr zur Meldung der 

Beschäftigung ejnes Inhabers einer Arbeitserlaubnis sowie der 

g~botenen Lohn- und Arbeitsbedingungen verpflichtet werden. 

Vor allem sollen neugestaltete verfahrensrechtliche Regelungen 

dem Bedürfnis nach einer wesentlichen Beschleunigung des Auslän

derbeschäftigungsverfahrens sowie der notwendigen Entlastung der 

Arbeitsmarktverwaltung dienen. Wird zukünftig über einen Antrag 

auf Sicherungsbescheinigung oder Beschäftigungsbewilligung vom 

zuständigen Arbeitsamt nicht innerhalb von vier Wochen oder vom 

zuständigen Landesarbeitsamt innerhalb von acht Wochen entschie

den und sind die Verzögerungen im Verfahren nicht. auf den Arbeit

geber zurückzuführen, so kann er den Ausländer beschäftigen. 

4) Kontroll- und Strafbestimmungp.n: 

Das mjt dem vorliegenden Novellierungsentwurf in Aussicht genommen 

System einer Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer nach ver

schiedenen Integrationsabstufungen (Beschäftigungsbewilligung, 

Arbeitserlaubnis, Befreiungsschein) in Verbindung mit der quan

titativen Globalsteuerung je nach Konjunktur- und ~eschäftigungs

lage durch Bundes- und Landeshöchstzahlen bedarf zur Gewährlei

stung seiner vollen Funktion der Absicherung gegen Umgehungen, die 

seine Wirksamkeit beeinträchtigen oder gar außer Kraft setzen. 
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Derartige Gefährdungen liegen in der illegalen Beschäftigung von 

ausländischen Arbeitskräften mit weitreichenden Folgen für die 

betroffenen Arbeitskräfte wie für die gesamte wirtschaft und 

Gesellschaft. 

Auf der wirtschaftlichen Gesamtebene ist es vor allem der Entfall 

von steuern, Abgaben und Bejträgen zu den Systemen der sozialen 

Sicherheit, die die sogenannte Schwarzarbeit begleiten. Mit der 

Umgehung der Abgaben- und Beitragsleistung ist nicht nur ein 

Einnahmenentfall in den Haushalten des Bundes und der Körperschaf

ten verbunden, sondern die dadurch bewirkte Reduzierung von Neben

kosten bedeutet eine wesentliche Verzerrung der Wettbewerbschan

cen, da alle jene Produzenten von Gütern und Dienstleistungen, die 

ihre Angp.botskalkulation unter Zugrundelegung der Steuern, Abga

ben und Beiträge zur Sozial- und Arbejtslosenversicherung festle

gen, systematisch gegenüber Mitkonkurrenten benachteiligt sind. 

Dje negatjven Auswirkungen aufgrund entgangener Einnahmen sind 

weitreichend und bezip.hen sich nicht nur auf die Fiskalgebarung. 

Durch dje illegale Ausländerbeschäftigung werden nämlich vor allem 

auch der Sozial- und Arbeitslosenversicherung jene Beiträge vor

enthalten, die z.ur Finanzierung der sozialen und materiellen 

Absicherung im Falle der Einkommens- und Arbeitslosigkeit aufge

wendet werden müssen. In diesem Zusammenhang finanzieren alle jene 

Arbeitgp.ber und Arbeitnehmer, die ihre Beiträge leisten, auch die 

Folgekosten, die entstehen, wenn illegal beschäftigte Arbeitskräf

te auf Sozialhilfe, Versorgung im Fall der Krankheit oder des 

Unfalls oder auch Existenzsicherung wegen fehlender Beschäfti

gungsgelegenheiten angewiesen sind. 

Die Konsequenzen der Schwarzarbeit sind nämlich nicht nur auf 

allgemeiner Ebene, sondern auch im Falle jedes einzelnen Betrof

fenen weitreichend. Nicht nur fehlen die Beiträge zur Finanzierung 

des jeweiligen Versicherungs- und Versorgungsbereichs; illegal 

beschäftigte Ausländer sind im Falle der Krankheit, des Unfalls, 

der Arbeitslosigkeit ohne Anspruch auf materielle Versorgung und 

individuelle Betreuung; sie werden zum Fürsorgefall, abhängig von 

der karitativen Pflegeleistung wohlfahrtsstaatlicher Einrichtun

gen. Diese Form sozialpolitischer Gestaltung entspricht jedoch 
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Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts, und gehört nicht zur interna

tional akzeptierten Ausrichtung eines modernen Wohlfahrtsstaats an 

der Wende zum 21. Jahrhundert. Darüber hinaus bedeutet die Abhän

gigkeit von freiwilliger Fürsorge auch eine Minderung späterer 

Integrationschancen, indem verhindert wird, darzustellen, in welch 

hohem Ausmaß ausländische Arbeitskräfte zur Fntwicklung der 

österreichischen Volkswirtschaft und damit zur Finanzierung des 

Systems der sozialen Sicherheit beitragen können. Allein im Be

reich der Arbeitslosenversicherung haben ausländische Arbeitnehmer 

unter Anrechnung der an sie ausbezahlten Transfers per Saldo mehr 

als 2 Milliarden Schilling in den letzten Jahren als Beiträge 

geleistet. 

Der Novellenentwurf zum Ausländerbeschäftigungsgesetz zieht mit 

der Bereitstellung eines umfassenden Instrumentariums zur Bekäm

pfung der Schwarzarbeit insoferne Konsequenzen, als nicht nur auf 

die illegale Beschäftigung eines einzelnen Arbeitnehmers, sondern 

vor allem auch verstärkt auf die Ebene der Unternehmen selbst 

gezielt wird. 

5. Sanierungsmaßnnhmen: 

Im Zuge der jüngsten konjunkturellen Entwicklung wurde eine nicht 

näher quantifizierbare Zahl von ausländischen Arbeitskräften 

(realistische Schätzungen gehen von 30.000 Personen aus) illegal 

beschäftigt, die mit den angeführten fehlenden materiellen und 

sozialen Absicherungen konfrontiert sind, und darüber hinaus 

bisher keine Möglichkeit hatten, entsprechend den verschiedenen 

Integrationsstufen in die österreichische Berufs- und Arbeitswelt, 

eingebunden zu werden. Für diesen besonderen Personenkreis aus

ländischer Arbeitnehmer wäre daher eine besondere Vorkehrung zu 

treffen, um ihnen die erste Integrationsstufe, die legale Beschäf

tigung mittels Ausstellen einer Beschäftigungsbewilligung zu 

ermöglichen, dabei gleichzeitig aber auch dem Arbeitskräftebedarf 

der jeweiligen Beschäftiger Rechnung zu tragen. 

Es soll jenen Ausländern, welche sich seit dem Stichtag 1.4.1990 

rechtmäßig im Bunde~gebiet aufhalten und ordnungsgemäß polizeilich 
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gemeldet sind, die Möglichkeit gegeben werden, bis zu einem be

stimmten Antragsstichtag in einem erleichterten Verfahren eine 

Beschäftigungsbewilligung zu erhalten. 

Verfassungsrechtliche Grundlage 

Die Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung der 

Regelung der Ausländerbeschäftigung fußt auf Art. 10 Abs. 1 Z 11 

B-VG und hinsichtlich der Vollziehung in unmittelbarer Bundesver

waltung auf dem im Art. 102 Abs. 2 angeführten Tatbestand "Ar
beitsrecht". 

Vereinbarkeit mit EG-Recht 

Gemäß Art 48 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag) haben die Mitgliedstaaten 

die Freizügigkeit für die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 

auf dem Arbeitsmarkt herzustellen. Die Vereinbarkeit des vorlie

genden Entwurfes mit dem EG-Recht ist insofern gegeben, als dieses 

den einzelnen Mitgliedstaaten die Regelung gegenüber Angehörigen 

von Drittstaaten freistellt. Für den Fall des Beitritts zu den EG 

wären EG-Biirger vom Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsge

setzes ausgenommen. 

Personal- und Kostenaufwand 

Den Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung entsteht durch den 

Ausbau der Kontrolle der illegalen~~uslänGerae5chäftigung .und 

durch die arntswegige Vermittlung vorgemerkter ausländischer 

Arbeitskräfte ein zusätzlicher Personalaufwand. Dafür wird im 

Dienstpostenplan 1991 Vorsorge zu treffen sein. 

\. -
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